
rechts „bis zu einen Tag vor dem Umzug“ sprechen 
bereits Lebenserfahrung und Vernunftgründe. Jeder 
Umzug ist mit erheblichen Aufwendungen und Vorbe
reitungen verbunden, so daß die Vereinbarung eines 
solchen Rücktrittsrechts, das ein Unsicherheitsfaktor 
wäre, höchst unwahrscheinlich ist. Gegen eine solche 
Vereinbarung spricht auch, daß die Verklagten zu 2) 
und 3) den Kläger zu 1) mit der Vorbereitung entspre
chender Speditionsverträge beauftragt hatten.
Da den Verklagten der ihnen obliegende Beweis der 
Vereinbarung eines solchen Rücktrittsrechts nicht mög
lich war und sie darüber hinaus den Rücktritt nur ge
genüber dem Kläger zu 1) ausgesprochen haben, konn
ten sie mit dieser Behauptung kein rechtliches Gehör 
finden.
Für ihre weitere Behauptung, die Nebenabreden des 
Wohnungstauschs seien dergestalt Bestandteil des Ver
trags gewesen, daß ohne sie der gesamte Vertrag nicht 
zustande gekommen sei, sind die Verklagten ihrer Be
weispflicht ebenfalls nicht gerecht geworden. Was diese 
Nebenabreden selbst anbetrifft, kann davon ausgegan
gen werden, daß die Kläger ihre schriftlichen Zusagen 
auch einhalten werden. Notfalls steht den Verklagten 
zur Durchsetzung ihrer eventuellen Ansprüche aus zu
sätzlichen Vereinbarungen der Gerichtsweg offen.
Unter diesen Umständen hatte der Senat zu prüfen, ob 
den Verklagten die Erfüllung des Tauschvertrags aus 
anderen Gründen nicht mehr zugemutet werden kann

und damit ihr Antrag auf Aufhebung des Tauschver
trags gerechtfertigt ist. Hierzu haben die Verklagten zu 
2) und 3) vorgetragen, daß die Verklagte zu 3) inzwi
schen in der Nähe ihrer Wohnung eine Arbeit auf ge
nommen und dort auch einen Krippenplatz erhalten 
habe.
Dieser Grund reicht nicht aus, den Tauschvertrag auf
zuheben. Zunächst ist davon auszugehen, daß der 
„Rücktritt“ vom Vertrag von den Verklagten zu einem 
Zeitpunkt erklärt wurde, in dem der vorstehend ge
nannte Grund noch nicht gegeben war. Er kann deshalb 
damals für die Weigerung der Verklagten, ihre ver
traglichen Verpflichtungen einzuhalten, nicht maßge
bend gewesen sein. Es kann deshalb nicht ausgeschlos
sen werden, daß die Verklagten zu 2) und 3) diesen 
Grund erst geschaffen haben, um nachträglich ihre Ab
sicht, vom Tauschvertrag zurückzutreten, zu rechtferti
gen. Da es der Verklagten zu 3) möglich ist, unter ähn
lichen Bedingungen eine Arbeit und eine Unterbrin
gungsmöglichkeit für ihr Kleinkind auch in der Nähe 
der zu tauschenden Wohnung zu finden und bei den 
gegebenen Verkehrsverhältnissen eine relativ günstige 
Verkehrsverbindung zwischen der neuen Wohnung und 
der Arbeitsstelle der Verklagten zu 3) bzw. der Kinder
krippe besteht, ist es für die Verklagten zu 2) und 3) 
nicht unzumutbar, den Tauschvertrag zu erfüllen.
Unter Berücksichtigung all dieser Umstände war daher 
die Berufung der Verklagten zurückzuweisen.
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Die Pläne der sozialen Entwicklung sind eine bedeu
tende Form, um die Vorzüge der entwickelten soziali
stischen Gesellschaft in der UdSSR für die kommu
nistische Gestaltung der Arbeits- und Lebensbedingun
gen und damit des Charakters, des Bewußtseins und 
des Verhaltens der Menschen zu nutzen. Diese Pläne 
enthalten ein System von Maßnahmen, die zeitlich be
fristet und für den jeweiligen Planbereich (d. h. das 
Kollektiv, die wirtschaftliche oder territoriale Einheit) 
konkretisiert sind. Orechow nennt als grundlegendes 
gesellschaftliches Ziel dieser Pläne „die allmähliche Ver
ringerung der sozial-ökonomischen Unterschiede zwi
schen körperlich und geistig Arbeitenden, zwischen 
leitender und ausführender Arbeit, zwischen qualifizier
ter und unquälifizierter Arbeit, die Veränderungen im 
Charakter der Arbeit, die Verbesserung der Arbeits
und Lebensbedingungen und die Erhöhung des mate
riellen Wohlstandes der Werktätigen, die Erhöhung 
ihres ideologischen, allgemeinbildenden, technischen und 
kulturellen Niveaus“ (S. 5).
Der Verfasser unternimmt — soweit ich das übersehe — 
den ersten umfassenden, systematischen Versuch, Pro
bleme der sozialen Planung und des Kampfes gegen die 
Kriminalität miteinander zu verbinden. Er will insbe
sondere zeigen, wie die soziale Planung zu einer maß
geblichen gesellschaftlichen Grundlage und staatlich
gesellschaftlichen Leitungsmethode im Kampf der ent
wickelten sozialistischen Gesellschaft gegen die Krimi
nalität wird.
Im 1. Kapitel weist Orechow nach, daß die Einbezie
hung der Probleme der Kriminalität und ihrer Vorbeu
gung in die soziale Planung nur von gesicherten mar
xistisch-leninistischen Grundpositionen zum Begriff 
und zum sozialen Wesen der Kriminalität aus gesche
hen kann. Der Autor polemisiert gegen bürgerliche

Auffassungen von der Kriminalität als „.sozialpatholo
gischer1 bzw. .normaler1 Erscheinung jeder beliebigen 
Gesellschaft“ und nimmt auch zur Diskussion über We
sen und Ursachen der Kriminalität in der UdSSR Stel
lung. Insbesondere spricht er sich dagegen aus, biologi
sche und psychologische Faktoren neben den sozialen 
als Ursachen der gesellschaftlichen Erscheinung Krimi
nalität anzuerkennen.
Folgerichtig untersucht Orechow im 2. Kapitel Rolle 
und Methoden der Pläne der sozialen Entwicklung bei 
der Beseitigung der Kriminalität, wobei er sich vor 
allem den dabei zu lösenden speziellen methodologischen 
Fragen widmet. Der Autor befaßt sich hier mit
— den Zusammenhang zwischen der Kriminalität und 

dem Wirken allgemeiner sozialer Gesetze in sozialen 
Bedingungen unterschiedlichen Niveaus,

— den Beziehungen dieser Bedingungen zu den Plänen 
der sozialen Entwicklung und

— der Rolle dieser Pläne als Mittel zur bewußten Aus
nutzung objektiver Gesetzmäßigkeiten für den 
Kampf gegen die Kriminalität.

Die Pläne der sozialen Entwicklung dienen dazu, auf 
Zusammenhänge einzuwirken, die zwischen der gesell
schaftlichen Erscheinung Kriminalität und den ver
schiedenen Sphären des gesellschaftlichen Lebens be
stehen, und dabei die konkrete Situation im jeweiligen 
Bereich zu berücksichtigen. Die Pläne von Betriebskol
lektiven enthalten u. a. Probleme der Veränderung der 
sozialen Struktur der Produktionskollektive, der Verbes
serung der Arbeitsbedingungen, der Erhöhung des Le
bensniveaus, der kommunistischen Erziehung der Werk
tätigen und der Vervollkommnung der sozial-psycholo
gischen Beziehungen im Kollektiv. Territoriale Pläne 
enthalten u. a. Aufgabenstellungen zur Lösung sozialer 
Probleme, abgestimmt auf die örtlichen Bedingungen. 
Wesentlich für den Prozeß der Ausarbeitung und Rea
lisierung von Plänen der sozialen Entwicklung ist die 
Entfaltung der politischen und gesellschaftlichen Akti
vität der Werktätigen. Dem Wesen nach geht es darum, 
die Möglichkeiten und Vorzüge des Sozialismus durch 
die bewußte Leitung sozialer Prozesse auszunutzen.
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